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 6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

RESOLUTION 56/99 

Verabschiedet auf der 87. Plenarsitzung am 14. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/56/L.14 und Add.1, einge-
bracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Antigua und Bar-
buda, Argentinien, Aserbaidschan, Australien, Bangladesch, Belarus, Belgien, Be-
lize, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Costa 
Rica, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische 
Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El 
Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, 
Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, Indien, Indonesi-
en, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jordanien, Ju-
goslawien, Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kolumbien, Ko-
moren, Kroatien, Lettland, Libanon, Liechtenstein, Luxemburg, Madagaskar, Ma-
lawi, Malta, Marokko, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), 
Monaco, Mongolei, Myanmar, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Panama, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, 
Rumänien, Russische Föderation, San Marino, Schweden, Seychellen, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, St. Lucia, Sudan, Swasiland, Syrische Arabische Republik, 
Tadschikistan, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Re-
publik, Tunesien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Ver-
einigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Ameri-
ka, Zypern. 

56/99.  Notfallmaßnahmen bei Katastrophen 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung ihrer Resolution 46/182 vom 19. Dezember 
1991 über die verstärkte Koordinierung der humanitären Not-
hilfe der Vereinten Nationen, namentlich die darin enthaltenen 
Leitlinien für humanitäre Hilfe, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/236 vom 22. De-
zember 1989, 54/30 vom 22. November 1999 und 54/219 vom 
22. Dezember 1999, 

 mit Genugtuung über die Internationale Katastrophenvor-
beugungsstrategie, 

 zutiefst besorgt darüber, dass Naturkatastrophen, die sich in 
jedem Teil der Erde ereignen, nach wie vor zahlreiche Opfer 
fordern und ungeheuren Sachschaden anrichten und dass die 
Häufigkeit und die Ausmaße dieser Katastrophen für die Na-
tionen eine immer größere materielle und moralische Belastung 
bedeuten, 

 erneut betonend, wie wichtig es ist, in Zukunft nach solchen 
tödlichen Katastrophen schnelle und wirksame Hilfseinsätze zu 
organisieren, 

 mit Genugtuung über die laufenden Anstrengungen, die un-
ter der Federführung des Sekretariats-Amtes für die Koordinie-
rung humanitärer Angelegenheiten unternommen werden, um 
die Katastrophenabwehrbereitschaft auf internationaler, regio-
naler und nationaler Ebene zu fördern, namentlich durch Initia-
tiven in Zusammenarbeit mit der Internationalen Beratungs-
gruppe für Such- und Rettungsdienste zur Verbesserung der Ef-
fizienz und Wirksamkeit der internationalen Such- und Ret-
tungshilfe in Städten nach Naturkatastrophen, 

 1. bekundet ihre Solidarität mit den Völkern der von Na-
turkatastrophen betroffenen Länder bei der Bewältigung der 
Katastrophenfolgen; 

 2. dankt allen Staaten der internationalen Gemeinschaft, 
den internationalen Stellen und Organisationen, den nichtstaat-
lichen Organisationen und den Einzelpersonen, die den von 
Naturkatastrophen betroffenen Gebieten Nothilfe gewähren; 

 3. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Fortschrit-
ten, die die Regierungen der Türkei und Griechenlands dabei 
erzielt haben, in Zusammenarbeit mit dem Sekretariats-Amt für 
die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten eine gemein-
same hellenisch-türkische verfügungsbereite Katastrophenein-
satzgruppe aufzustellen, die demnächst einsatzbereit sein und 
keine finanziellen Auswirkungen auf den Programmhaushalts-
plan der Vereinten Nationen haben wird; 

 4. ersucht den Generalsekretär, über das Sekretariats-
Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten die 
Modalitäten für die Inanspruchnahme der verfügungsbereiten 
Katastropheneinsatzgruppe durch das System der Vereinten Na-
tionen weiter auszuarbeiten; 

 5. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung über den 
Stand der Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 56/100 

Verabschiedet auf der 87. Plenarsitzung am 14. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/56/L.39 und Add.1 in seiner 
mündlich abgeänderten Fassung, eingebracht von: Angola, Antigua und Barbuda, 
Äthiopien, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Dschibuti, Gambia, Gui-
nea, Honduras, Indien, Kamerun, Kongo, Madagaskar, Malawi, Marokko, Namibia, 
Sambia, Senegal, Simbabwe, Südafrika, Sudan, Swasiland, Togo, Vereinigte Re-
publik Tansania, Zentralafrikanische Republik. 

56/100. Sonderhilfe für die wirtschaftliche Sanierung und 
den Wiederaufbau der Demokratischen Republik 
Kongo 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 52/169 A vom 16. De-
zember 1997, 53/1 L vom 7. Dezember 1998, 54/96 B vom 
8. Dezember 1999 und 55/166 vom 14. Dezember 2000, 

 sowie unter Hinweis auf alle Resolutionen des Sicherheits-
rats und alle Erklärungen seines Präsidenten betreffend die Si-
tuation in der Demokratischen Republik Kongo, 

 ferner unter Hinweis auf die in Lusaka unterzeichnete Waf-
fenruhevereinbarung173 und den Entflechtungsplan von Kampa-
la174 sowie auf die Verpflichtungen aller Unterzeichner dieser 
Vereinbarungen und die sich aus Resolution 1304 (2000) des 
Sicherheitsrats ergebenden Verpflichtungen, 

 
173 S/1999/815, Anlage. 
174 Siehe S/2000/330 und Corr.1, Ziffern 21-28. 
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 in Bekräftigung der Souveränität, territorialen Unversehrt-
heit und politischen Unabhängigkeit der Demokratischen Re-
publik Kongo und aller Staaten der Region, 

 höchst beunruhigt über die Not der Zivilbevölkerung im 
ganzen Land, und ihren Schutz fordernd, 

 ernsthaft besorgt über die Verschlechterung der wirtschaft-
lichen, sozialen und humanitären Lage in der Demokratischen 
Republik Kongo, insbesondere im Osten des Landes, und über 
die Auswirkungen, die die anhaltenden Kampfhandlungen auf 
die Bewohner des Landes, insbesondere auf Frauen und Kin-
der, haben, 

 tief besorgt über das Ansteigen der HIV/Aids-Infektions-
rate, insbesondere unter Frauen und Mädchen in der Demokra-
tischen Republik Kongo, 

 mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die schlim-
men Folgen des Konflikts für die humanitäre Lage und die 
Menschenrechtssituation, 

 zutiefst besorgt über die nachteiligen Auswirkungen des 
Krieges auf die Förderung der nachhaltigen und umfassenden 
Entwicklung des Landes, 

 mit der nachdrücklichen Aufforderung an alle Parteien, die 
Menschenrechte zu achten und zu schützen und das humanitäre 
Völkerrecht, insbesondere die Genfer Abkommen von 1949175 
und die Zusatzprotokolle von 1977176, zu achten, 

 in großer Sorge über die auch weiterhin hohen Verluste an 
Menschenleben und die weitreichende Zerstörung von Vermö-
genswerten und über die schweren Schäden an der Infrastruktur 
und der Umwelt, die die Demokratische Republik Kongo erlit-
ten hat, sowie über die Berichte über die illegale Ausbeutung 
ihrer natürlichen Ressourcen, 

 eingedenk dessen, dass die Demokratische Republik Kongo 
Tausende Flüchtlinge aus den Nachbarländern aufgenommen 
hat, was eine große Belastung ihrer begrenzten Ressourcen be-
deutet, und in der Hoffnung, dass Bedingungen geschaffen 
werden, die die sichere und freiwillige Rückkehr der Flüchtlin-
ge erleichtern, 

 daran erinnernd, dass die Demokratische Republik Kongo 
als eines der am wenigsten entwickelten Länder mit gravieren-
den wirtschaftlichen und sozialen Problemen konfrontiert ist, 
die auf seine schwache wirtschaftliche Infrastruktur zurückzu-
führen sind und die durch den derzeit bestehenden Konflikt 
noch verschärft werden, 

 eingedenk des engen Zusammenhangs zwischen der Ge-
währleistung des Friedens und der Sicherheit und der Fähigkeit 
des Landes, den humanitären Bedürfnissen seiner Bevölkerung 
gerecht zu werden und wirksame Maßnahmen zur raschen 
Neubelebung der Wirtschaft zu ergreifen, sowie erneut erklä-
 
175 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973. 
176 Ebd., Vol. 1125, Nr. 17512 und 17513. 

rend, dass es dringend notwendig ist, der Demokratischen Re-
publik Kongo bei der Normalisierung und dem Wiederaufbau 
ihrer geschädigten Wirtschaft sowie bei ihren Anstrengungen 
zur Wiederherstellung grundlegender Dienste und der In-
frastruktur des Landes behilflich zu sein, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs177; 

 2. begrüßt die Aufnahme des interkongolesischen Dia-
logs am 15. Oktober 2001 und fordert alle kongolesischen Par-
teien auf, alles daran zu setzen, um den Prozess zu fördern und 
den Erfolg eines alle Seiten voll einschließenden, in einem 
Geist des Konsenses geführten Dialogs zu gewährleisten; 

 3. fordert alle betroffenen Parteien in der Region nach-
drücklich auf, die militärischen Aktivitäten einzustellen, jegli-
che Unterstützung für bewaffnete Gruppen und jegliche An-
werbung, Ausbildung und jeglichen Einsatz von Kindersolda-
ten zu beenden, fordert die Staaten auf, soweit noch nicht ge-
schehen, sich im Einklang mit der Waffenruhevereinbarung von 
Lusaka173, dem Entflechtungsplan von Kampala174 und den ein-
schlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats aus dem Hoheits-
gebiet der Demokratischen Republik Kongo zurückzuziehen, 
und fordert alle Parteien nachdrücklich auf, in einen Prozess 
des politischen Dialogs und der Verhandlungen einzutreten und 
die erforderlichen Bedingungen für die zügige und friedliche 
Beilegung der Krise zu schaffen; 

 4. ermutigt die Regierung der Demokratischen Republik 
Kongo, ihre Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, ihren 
Sonderorganisationen und anderen Organisationen weiterzufüh-
ren und auszubauen, um der Notwendigkeit der Normalisierung 
und des Wiederaufbaus Rechnung zu tragen; 

 5. ermutigt die Regierung der Demokratischen Republik 
Kongo außerdem, solide makroökonomische Politiken zu ver-
folgen und eine gute Staatsführung und die Rechtsstaatlichkeit 
zu fördern, und fordert sie nachdrücklich auf, alles zu tun, um 
die Wirtschaft trotz des derzeitigen bewaffneten Konflikts zu 
sanieren und wiederaufzubauen; 

 6. betont den Zusammenhang zwischen dem Friedens-
prozess und der wirtschaftlichen Sanierung der Demokrati-
schen Republik Kongo, begrüßt die von der Regierung unter-
nommenen Wirtschaftsreformen und ermutigt sie, diesen Pro-
zess zum Nutzen des gesamten kongolesischen Volkes weiter-
zuführen; 

 7. betont außerdem, wie wichtig die Wiederherstellung 
der Flussschifffahrt ist, begrüßt es in dieser Hinsicht, dass der 
Kongo und der Ubangi wieder für die Schifffahrt geöffnet wur-
den, und bekundet ihre Unterstützung für die Einrichtung der 
Kommission für das Kongobecken;  

 8. appelliert erneut eindringlich an die Exekutivräte der 
Fonds und Programme der Vereinten Nationen, sich weiter mit 

 
177 A/56/269. 
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den besonderen Bedürfnissen der Demokratischen Republik 
Kongo zu befassen; 

 9. begrüßt die verstärkten Anstrengungen, die der Gene-
ralsekretär, das System der Vereinten Nationen und seine Orga-
nisationen, Programme und Fonds auch weiterhin unternehmen, 
um sicherzustellen, dass in die Agenda für den Wiederaufbau 
der Demokratischen Republik Kongo durchgängig eine Gleich-
stellungsperspektive einbezogen wird; 

 10. fordert alle Parteien nachdrücklich auf, die Bestim-
mungen des humanitären Völkerrechts in vollem Umfang zu 
achten und den sicheren und ungehinderten Zugang des huma-
nitären Personals zu allen betroffenen Bevölkerungsgruppen im 
gesamten Hoheitsgebiet der Demokratischen Republik Kongo 
sowie die Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen und 
des humanitären Personals zu gewährleisten, und betont in die-
ser Hinsicht, dass die Wiedereröffnung der Bahn- und Schiffs-
verbindung zwischen Kisangani und Kindu die Auslieferung 
der humanitären Hilfsgüter sowie die weitere Entsendung hu-
manitären Personals erleichtern würde; 

 11. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die hu-
manitären Hilfstätigkeiten in der Demokratischen Republik 
Kongo auch künftig zu unterstützen; 

 12. bittet die Regierungen, der Demokratischen Republik 
Kongo auch weiterhin Unterstützung zu gewähren; 

 13. ersucht den Generalsekretär, 

 a) sich auch künftig in Abstimmung mit dem Generalse-
kretär der Organisation der afrikanischen Einheit dringend mit 
den regionalen Führungspersönlichkeiten über Möglichkeiten 
ins Benehmen zu setzen, wie eine friedliche und dauerhafte Lö-
sung des Konflikts herbeigeführt werden kann, im Einklang mit 
der Waffenruhevereinbarung von Lusaka und den einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrats; 

 b) sich auch künftig in Abstimmung mit dem Generalse-
kretär der Organisation der afrikanischen Einheit mit den re-
gionalen Führungspersönlichkeiten ins Benehmen zu setzen, 
mit dem Ziel, zu gegebener Zeit unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen und der Organisation der afrikanischen 
Einheit eine internationale Konferenz über Frieden, Sicherheit 
und Entwicklung in Zentralafrika und im ostafrikanischen Zwi-
schenseengebiet einzuberufen, die sich umfassend mit den Pro-
blemen der Region befasst; 

 c) die Wirtschaftslage in der Demokratischen Republik 
Kongo weiter zu verfolgen, mit dem Ziel, die Mitwirkung an 
einem finanziellen und materiellen Hilfsprogramm für das Land 
und die Unterstützung für ein solches Programm zu fördern, 
damit das Land seinen dringenden Bedürfnissen im Hinblick 
auf die Sanierung der Wirtschaft und den Wiederaufbau nach-
kommen kann; 

 d) der Generalversammlung auf ihrer siebenundfünfzig-
sten Tagung einen Bericht über die gemäß dieser Resolution 
ergriffenen Maßnahmen vorzulegen. 

RESOLUTION 56/101 

Verabschiedet auf der 87. Plenarsitzung am 14. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/56/L.49 und Add.1, einge-
bracht von: Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Belarus, Belgien, Bosni-
en und Herzegowina, Bulgarien, Chile, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugo-
slawische Republik Mazedonien, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, 
Indien, Irland, Italien, Japan, Jugoslawien, Kanada, Kuba, Liechtenstein, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Republik Moldau, 
Rumänien, Russische Föderation, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Süd-
afrika, Tadschikistan, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern. 

56/101. Humanitäre Hilfe für die Bundesrepublik Jugo-
slawien 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 46/182 vom 19. Dezem-
ber 1991 und erneut erklärend, dass humanitäre Hilfe im Ein-
klang mit den in der Anlage zu der genannten Resolution ent-
haltenen Leitlinien zu leisten ist, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/96 F vom 
15. Dezember 1999 und 55/169 vom 14. Dezember 2000 be-
treffend die humanitäre Hilfe für die Bundesrepublik Ju-
goslawien, 

 zutiefst dankbar für die humanitäre Hilfe und die Unterstüt-
zung für den Wiederaufbau, die von zahlreichen Staaten, insbe-
sondere von wichtigen Beitragszahlern, von internationalen 
Organen und Organisationen und nichtstaatlichen Organisatio-
nen gewährt wurden, um den humanitären Bedarf der betroffe-
nen Bevölkerung in der Bundesrepublik Jugoslawien decken zu 
helfen, insbesondere für die Nothilfe, die von der Europäischen 
Union und verschiedenen Ländern bereitgestellt wurde, 

 in Anerkennung der Rolle, die dem Stabilitätspakt für Süd-
osteuropa und dem Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess 
für den westlichen Balkan dabei zukommt, der Bundesrepublik 
Jugoslawien bei ihren Bemühungen um die weitere Förderung 
demokratischer und wirtschaftlicher Reformen und um die In-
tensivierung der regionalen Zusammenarbeit behilflich zu sein, 

 mit aufrichtigem Dank für die der Bundesrepublik Jugosla-
wien über den konsolidierten interinstitutionellen Beitragsap-
pell der Vereinten Nationen für Südosteuropa gewährte hu-
manitäre Hilfe sowie für die von zahlreichen Mitgliedstaaten 
außerhalb des konsolidierten Appells über nichtstaatliche Or-
ganisationen, Regionalorganisationen und -initiativen und bila-
terale Kanäle gewährte humanitäre Hilfe, 

 mit Genugtuung darüber, dass das Reform- und Entwick-
lungsprogramm der Bundesrepublik Jugoslawien auf der am 
29. Juni 2001 in Brüssel von der Weltbank und der Euro-
päischen Union gemeinsam veranstalteten Geberkonferenz 
starke Unterstützung erhielt, und bekräftigt wurde, dass die 
Deckung der Grundbedürfnisse der besonders gefährdeten 
Gruppen unter den Flüchtlingen, den Vertriebenen und der 
ortsansässigen Bevölkerung für die humanitären Organisatio-
nen weiterhin vorrangig ist, 
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